
Niederschrift 

(öffentlich/nichtöffentlich) 

über die Sitzung des Ortschaftsrates Düben 

 
 Sitzungstermin: Montag, 01.06.2015 
 Sitzungsbeginn: 19:03 Uhr 
 Sitzungsende: 19:30 Uhr 
 Ort, Raum: im Gemeindehaus, Dübener Dorfstraße 

44, 

Anwesend waren: 

 

 Ortsbürgermeisterin 
Ortsbürgermeisterin Christiane Henschel  

 

 stellv. Ortsbürgermeister 
Ortschaftsrat Olaf Düben  

 

 Ortschaftsrat 
Ortschaftsrat Leonardus van Dijck  
 
 

Es fehlten: 

 

 Ortschaftsrat 
Ortschaftsrätin Claudia Kielholz  
 
 
Verwaltung: 
Frau Weber, MA GKF 
 
 
Gäste: 
Frau Ingrid Pannier 
Herr Gerhard Müller 
 
 
 
Beschlussfähigkeit war gegeben:   war nicht gegeben:  
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Protokoll: 

Öffentlicher Teil 

 1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit. Bestätigung der Tagesordnung 

 Die Ortsbürgermeisterin begrüßte alle anwesenden Ortschaftsräte und Gäste und 
stellte die Beschlussfähigkeit fest. Anschließend machte sie auf die fristgemäße 
Einladung und öffentliche Bekanntmachung aufmerksam.  
Danach wurde die Tagesordnung einstimmig angenommen.   
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 0 3 0 0 

 
 

 2. Hinweis auf den § 33 KVG LSA "Mitwirkungsverbot" zu Tagesordnungs-
punkten dieser Sitzung 

 Die Ortsbürgermeisterin verwies auf die Verfahrensweise zum Mitwirkungsverbot 
gem. § 33 KVG LSA zu Tagesordnungspunkten dieser Sitzung.    
 
 

  
 3. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortschaftsrates vom 

02.03.2015 
 Ohne Änderungen wurde die Niederschrift bestätigt.   

 
 

      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 0 3 0 0 

 
 

 4. 2. Änderung Flächennutzungsplan Düben 
- Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: COS-BV-154/2015 

 19.07 Uhr – OR van Dijck ist vom Mitwirkungsverbot betroffen und setzt sich an 
die Seite. 
 
Nach kurzer Diskussion, welche Änderungen im Entwurf des Flächennutzungs-
planes vorgenommen wurden, meinte OR Düben, dass zwar lt. Begründung die 
Hinweise und Wünsche eingearbeitet wurden, jedoch nicht explizit aufgelistet und 
für ihn auf dem einzelnen Blatt des Flächennutzungsplanes nicht erkennbar sind. 
Es wäre wünschenswert gewesen, einen Vorhaben- und Erschließungsplan wie 
bei der Ortschaftsratssitzung vom 12.11.2014 mit den vorgenommenen Änderun-
gen vorliegen zu haben, um eine bessere Ersichtlichkeit herzustellen. Er kann 
nicht nachvollziehen, was sich wirklich ändert und was berücksichtigt wird. 
 
Die Protokollantin wies daraufhin, dass der Bauamtsleiter der Stadt Coswig (An-
halt) denselben Tag noch bei ihr nachfragte, ob bei den Ortschaftsräten Erklä-
rungsbedarf besteht, dann wäre er noch mit zur Sitzung gekommen. Dies war 
jedoch nicht gemeldet worden.                                                                              
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Außerdem informierte sie, dass der Bauausschuss und die Stadtratsitzung öffent-
lich sind, an denen man teilnehmen kann. 
 
Weitere Äußerungen gab es nicht. 
 
Der Beschlussvorlage wurde keine Zustimmung erteilt. 
 
19.18Uhr – OR van Dijck nimmt an der Sitzung wieder teil.   
 

 
      Mitglieder           Abstimmungsergebnis 
      Soll     Anwesend    Mitw.-      Dafür     Dagegen  Enthaltung 
                                     verbot 

4 3 1 0 2 0 

 
 

 5. Einwohnerfragestunde 
 Die beiden Einwohner wollten sich den Stand zur Erweiterung der Schweine-

mastanlage anhören fragten wie die Zuwegung gelöst werden soll und äußerten 
kurz ihre Meinung zum Bauvorhaben.   
 
 

  
 6. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 Die Ortsbürgermeisterin informierte über die Anfrage zur Beleuchtung im Mehl-

weg: 
Die Errichtung einer Straßenbeleuchtungsanlage ist gemäß KAG LSA eine stra-
ßenausbaubeitragspflichtige Maßnahme. Hierzu muss eine Anliegerbeteiligung 
erfolgen. Die Maßnahme ist entsprechend im Haushaltsplan einzustellen und 
durch den Stadtrat zu beschließen. 
Die Planung hierfür kann frühestens mit dem Nachtragshaushalt 2015 erfolgen. 
Die Beleuchtung kommunaler Verkehrsanlagen sind nur an verkehrsbedeutsa-
men Bereichen und Gefahrenstellen entsprechend der Verkehrssicherungspflicht 
erforderlich. Der Mehlweg gehört nicht zu dieser Kategorie. 
In Anbetracht der beschlossenen Haushaltskonsolidierung ist dahingehend zu 
prüfen, inwiefern eine Optimierung der Energieaufwendungen und Einsparungen 
getätigt werden können. 
 
Die Ortschaftsräte hätten gern eine Definition zu dem Tatbestandsmerkmal „ver-
kehrsbedeutsamer Bereich“. 
Vorschlag: Die Stadt einigt sich mit dem Pächter (Agrargesellschaft Düben, Herr 
Schöller), dass die Kosten für die Beleuchtung aufgeteilt werden. 
 
Die Ortsbürgermeisterin informierte über die 1. Änderung der Benutzungs- und 
Gebührensatzung für die öffentliche Bibliothek der Stadt Coswig (Anhalt), und die 
überarbeitete Gebührensatzung der „Heinrich Berger“ Musikschule Coswig (An-
halt), die auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratsitzung zur Beschlussfas-
sung stehen. 
 
Nachdem es keine weiteren Anfragen, Anregungen und Mitteilungen gab, been-
dete die Ortsbürgermeisterin den öffentlichen Teil dieser Sitzung.   
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Nichtöffentlicher Teil 

 

 1. Anfragen, Anregungen und Mitteilungen 
 Nachdem es keine Anfragen und Mitteilungen gab, beendete die Ortsbürgermeis-

terin den nichtöffenltichen teil dieser Sitzung, stellte die Öffentlichkeit wieder her 
und schloss diese Sitzung.   
 
 

  
 
 
 
Coswig (Anhalt), den 02.06.2015 
 
 
 
 
    Henschel                                                                            Weber 
Ortsbürgermeisterin      Protokollantin 
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